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Bieter Vergabenummer Datum 

64/2019  

Baumaßnahme 

Neubau DLRG Unterkunft, Am Rethwarder 2, Niendorf /O. 

Leistung 

Schlosserarbeiten 

Verpflichtungserklärung zur Zahlung des Vergabemindestlohns bei einem geschätzten Auftragswert 
ab netto 20.000 Euro 

Vergabegesetz Schleswig-Holstein vom 08.02.2019 - VGSH (GVOBl. Schl.-H. v. 28.02.2019, S. 40) 

Ergänzung des Angebotsschreibens 

1 Hinweis für bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter 

 Für bevorzugte Bieter gemäß § 224 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 Neuntes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - findet § 4 Abs. 1 Vergabege-
setz Schleswig-Holstein (VGSH) und damit die Verpflichtungserklärung gemäß diesem Formblatt kei-
ne Anwendung. 

2 Verpflichtung zur Zahlung von Mindestentgelten 

 Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Geltungsbe-
reich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen, meinen/unseren unmittelbar für die Leistungserbringung in Deutschland 
eingesetzten Beschäftigten (ohne Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten, Hilfskräfte und 
Teilnehmende an Bundesfreiwilligendiensten) wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 9,99 Eu-
ro (brutto) zu zahlen (§ 4 Abs. 1 S. 1 VGSH). 

3 Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften 

 Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für den Fall, dass die übernommenen Leistungen durch 
Nachunternehmer ausgeführt oder entliehene Arbeitskräfte beschäftigt werden, sicherzustellen, dass 
die Pflicht zur Zahlung des Vergabemindestlohns gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 VGSH auch von mei-
nen/unseren Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften eingehalten wird. Ich erklä-
re/Wir erklären, dass sich diese Verpflichtung entsprechend auf alle weiteren Nachunternehmer des 
Nachunternehmers erstreckt. 

  
 
4  Prüfung des Auftraggebers bei unangemessen niedrigen Angeboten 

 Erscheint dem Auftraggeber der Endpreis oder die Kalkulation der Arbeitskosten in dem Sinne unge-
wöhnlich niedrig, dass Zweifel an der Einhaltung der Pflichten aus dieser Verpflichtungserklärung be-
stehen und führt er deswegen eine Prüfung durch, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, dem Auf-
traggeber Unterlagen vorzulegen, aus denen ersichtlich ist, dass im Rahmen der dem Angebot zu-
grunde liegenden Kalkulation zumindest der Vergabemindestlohn im Sinne des § 4 VGSH berücksich-
tigt worden sind. Bei Bedarf werde ich/werden wir die Unterlagen erläutern. 
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5 Kontrolle durch den Auftraggeber 

 Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, 

 a) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle die Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung 
von Steuern, Abgaben und Beiträgen sowie die zwischen mir/uns und Nachunternehmern abge-
schlossenen Verträge vorzulegen, damit der Auftraggeber die Einhaltung der mir/uns sowie den 
Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften auf Grund des Vergabegesetzes Schles-
wig-Holstein auferlegten Verpflichtungen prüfen kann. Auf Verlangen des Auftraggebers werde ich 
weitere Auskünfte erteilen, 

 b) meine/unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher Kontrollen durch 
den Auftraggeber hinzuweisen, 

 c) dem Auftraggeber ein entsprechendes Auskunfts- und Prüfrecht bei der Beauftragung von Nachun-
ternehmern und von Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu lassen, 

d) auf Verlangen des Auftraggebers von den Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften ei-
ne Verpflichtungserklärung gemäß § 4 VGSH dem Auftraggeber vorzulegen sowie vollständige und 
prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des § 4 VGSH bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem Auftraggeber binnen einer angemessenen Frist vorzulegen und zu erläutern. Ich wer-
de/Wir werden die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmer und Verleiher 
von Arbeitskräften sicherstellen. 

 

6 Sanktionen 

 a) Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 VGSH eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent des 
Netto-Auftragswerts, bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von fünf Prozent des Netto-
Auftragswerts, zu zahlen. Diese Verpflichtung gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch einen von 
mir/uns eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer oder 
von einem Verleiher von Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, dass ich/wir den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmers und des Verleihers von Arbeitskräften nicht kannte(n) und unter 
Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste(n). 

 b) Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen aus einer Verpflichtungserklärung nach 
§ 4 VGSH durch den Auftragnehmer, seine Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften 
sowie eine auftragnehmerseitige Vereitelung einer Kontrolle durch den Auftraggeber berechtigen den 
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Bau- oder Dienstleistungsvertrags oder zur Auflösung des 
Dienstleistungsverhältnisses. 

 

 

     

Ort  Datum  Unterschrift Bieter *) 

*) Nur erforderlich, wenn die Verpflichtungserklärung nicht gleichzeitig mit dem Angebot vorgelegt wird. 

___________________________    ______________________    _______________________________________________________ 
Ort                                                 Datum                         Unterschrift Nachunternehmer/Verleiher von Arbeitskräften **)  

**) Nur im Einzelfall auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle erforderlich. 


